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Merkblatt - Wasseruntersuchung 

 
Gemäß § 7 Abs. 1 Geflügelhygieneverordnung, BGBL 243/2000, haben Geflügelbetriebe ausschließ-
lich Wasser zu verwenden, das den bakteriologischen Anforderungen für Trinkwasser entspricht. 
Alle Betriebe, deren Wasserversorgung aus einem eigenen Brunnen stammt, sind daher verpflichtet 
jährlich einmal eine bakteriologische Untersuchung des Wassers durchführen zu lassen. 
 
Die bakt. Untersuchung umfasst gem. Trinkwasserverordnung, BGBL 235/1998, (Anhang II lit 1. a)  
- die Bestimmung der KBE bei 22° C, 
- die Bestimmung der KBE bei 37° C und 
- den Nachweis der Indikatorkeime Escherichia Coli, 

coliforme Bakterien, Enterokokken und Pseudomonas aeroginosa. 
 
Sofern bei der Routineuntersuchung einer der mikrobiologischen Parameter beziehungsweise einer 
der Indikatorparameter nicht in Ordnung ist, ist das Wasser in einem zweiten Schritt auch auf Salmo-
nellen zu untersuchen. Die QGV ist nicht zuletzt aufgrund der Anerkennung zum Geflügelgesund-
heitsdienst verpflichtet, ebenso wie bei allen anderen Programmbestimmungen, die Einhaltung dieser 
Bestimmung sicherzustellen und zu kontrollieren. 
 
Als Folge einer Ausschreibung wurde jenes Laboratorium ermittelt, welches den Anforderungen ent-
spricht und gleichzeitig die Wasseruntersuchung am kostengünstigsten durchführt. Das Labor Dr. 
Begert hat mit einem Preis von 13,80 € für eine normale Untersuchung (plus 4,00 € für Versandkos-
ten; alle Preise ohne MWSt.; insgesamt 21,36 €) die Ausschreibung für sich entschieden. 
 
Für alle Wasseruntersuchungen im Rahmen der QGV-Programmumsetzung ist ausschließlich das 

Umweltlabor Dr. Axel Begert  
(Akkreditierte Prüfstelle), 

Ringstrasse 11, 4672 Bachmanning, 
Tel.: 07735/6823 

zu beauftragen. 
 
Beachten Sie bitte folgende  
Vorgangsweise: 
¾ Sie rufen im Umweltlabor Dr. Begert an und fordern das Probenahmeset an. Erwähnen Sie da-

bei, dass dies im Auftrag der QGV erfolgt, da ansonsten höhere Kosten durch die Probenzie-
hung entstehen, die Sie selbst finanzieren müssten. 

 
¾ Sie lesen die Anleitung (liegt dem Probenset des Labors bei) zur Probenahme genau durch und 

gehen Schritt für Schritt nach dieser vor.  
 
¾ Sie füllen das Formblatt „Auftrag - Wasseruntersuchung“, welches Sie vom Labor mitgesandt be-

kommen, aus, unterzeichnen dieses und senden das Probenpaket gemeinsam mit dem Auftrags-
formular an das Umweltlabor Dr. Begert. 

 
Da andere Laboratorien derzeit wesentlich höhere Untersuchungskosten verrechnen, müssen wir 
höhere Kosten voll an Sie weiterverrechnen, sollten Sie nicht das Labor Begert sondern ein anderes 
Labor mit der Untersuchung beauftragen. 
 
Sie erhalten nach der erfolgten Untersuchung den Befund vom Labor zugesandt. Die Rechnung samt 
einem Befund-Duplikat ergeht direkt vom Labor an die QGV. 
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